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Befahrerlaubnisschein (Teil 1) 

 Beilage 7a [Seite 1] 
Der Befahrerlaubnisschein besteht aus 2 Seiten und ist nur allseitig ausgefüllt gültig! 
Gemäß AAV - Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung, BGBl. Nr. 218/1983, in der letztgültigen Fassung 
gemäß ASchG ArbeitnehmerInnenschutzgesetz  BGBl. Nr. 450/1994. 

1. Arbeitsstätten in / im / auf 
Abwasserableitungsanlage (Kanal)     
Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage)    

2. Arbeitsaufträge für (Maßnahmenliste siehe Punkt 6.1 und 6.2) 
Kontrollarbeiten    
Wartungsarbeiten    
Reinigungsarbeiten    
Reparaturarbeiten     
Sonstige Arbeiten    
Für Heiß- und Feuerarbeiten ist eine zusätzliche schriftliche Erlaubnis zu erstellen! 

3. Freigabezeitraum 
festgelegt  am    /   /  
Stunden von    bis    Uhr 
Tage vom    bis    Uhr 
Monate vom    bis    Uhr 

4. Zuständigkeiten Für die Anwesenheit fachkundige zuständige Aufsichtsperson(en) ist / sind: 
Name  Datum  Unterschrift 
      

      

      

Für den Arbeitseinsatz bestimmte Person(en) ist / sind: 
Name  Datum  Unterschrift 
       

       

       

Bei Sicherung durch die ständig anwesende(n) und unterwiese(n) Aufsichts-Person(en) sowie bei 
Einhaltung aller auf Seite 2 Punkt 6 angeführten Maßnahmen ist das Befahren erlaubt. 
Anordnungsbefugte(r) = Verantwortliche(r) Vorgesetzte(r): 

Name  Datum  Unterschrift 
       

Zutreffende Kästchen sind anzukreuzen!  
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Befahrerlaubnisschein (Teil 2) 
 Beilage 7a [Seite 2] 

5. Arbeitsplatzbenennung(en) 
1  Kläranlage 2  Pumpstationen 3  Rückhaltebecken 
4  Messstationen 5  ........................ 6  ........................... 

6. Maßnahmen für die konkreten Arbeitsplätze bei einzelnen und gleichartigen Anlagen 
Es sind folgende Maßnahmen für die unter Punkt 5 benannten Arbeitsplätze erforderlich: 

6.1 Vorbereitungsmaßnahmen (diese sind vor Beginn der Arbeiten abzuschließen) 
Arbeitsplatzbenennung 1 2 3 4 5 6 
Verkehrstechnische Absicherung       
Unterbrechung von Verbindungen mit anderen Behältern, Leitungen       
Anlagenteil(e) / Leitung(en) reinigen       
Mechanische Verriegelung       
Allpoliges Abschalten von Pumpen, Ventilen u. dgl.       
Herausnahme von Sicherungen       
Sauerstoff- O2, H2S, CH4, CO2       
Stickstoffspülung/Inertisierung       
Natürliche Lüftung       
Mechanische Lüftung       
Funkenfreie Werkzeuge       
Explosionsschutzmaßnahmen       

wenn ja, welche: automat. Messgeräte mit Alarmierung       
wenn ja, welche: Handmessgeräte 

Koordination mit anderen ArbeitgeberInnen erstellt       
Verständigung von Rettung 144, Feuerwehr 122       

durch Telefon sicherstellen 
durch Funk sicherstellen 

Sonstige:       
6.2 Maßnahmen während des Arbeitseinsatzes (diese sind während der Arbeit ständig aufrecht zu erhalten) 

Arbeitsplatzbenennung 1 2 3 4 5 6 
kontinuierliche Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2       
Natürliche Lüftung       
Mechanische Lüftung       
Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung PSA       
Verwendung der Absturzsicherung       

Höhensicherungsgerät mit Bergeeinrichtung 
Rettungshose mit integriertem Gurtsystem 
Sicherheitsgeschirr 
Zusatzsicherung - Seil über Anschlagpunkt (ständig angeseilt) 
Sonstige: 

Verwendung von Ex-Leuchte(n)       
Wassergefahr zu berücksichtigen       
Sonstige       

Datum der oben festgelegten Maßnahmen:    /   /   
Zutreffende Kästchen sind anzukreuzen! x  


